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1. Geltungsbereich 
1.1 Unsere Einkaufsbedingungen gelten ausschließlich.  
1.2 Entgegenstehende oder von unseren Bedingungen abweichende Bedingungen des Lieferanten erkennen wir nicht 

an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Einkaufbedingungen gelten 
auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Bedingungen abweichender Bedingungen 
des Lieferanten die Lieferung vorbehaltlos annehmen. 

1.3 Unsere Einkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern i.S.v. § 14 BGB, wenn der Vertrag zum Betrieb 
des Unternehmens gehört, sowie gegenüber juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen 
Sondervermögen i.S.v. § 310 Abs. 1 BGB.  

1.4 Unsere Einkaufsbedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Lieferanten.  

2. Vertragsabschluss und Angebotsunterlagen 
2.1 Nimmt der Lieferant unsere Bestellung nicht innerhalb von drei Wochen seit Zugang an und übersendet uns eine 

entsprechende Auftragsbestätigung, so sind wir zum Widerruf unserer Bestellung berechtigt.  
2.2 Aus der Auftragsbestätigung müssen Produktbezeichnung, Preis, Rabatt, Liefermenge, verbindlicher Liefertermin 

sowie sämtliche Nummern und Zeichen unserer Bestellung hervorgehen. 
2.3 Angebote, Entwürfe, Proben und Muster des Lieferanten sind für uns kostenfrei und begründen für uns keine 

Verbindlichkeiten. 
2.4 Vergütungen oder Entschädigungen für Besuche oder die Ausarbeitung von Angeboten, Projekten usw. werden 

mangels anderweitiger Vereinbarung nicht gewährt. 
2.5 Wir können im Rahmen der Zumutbarkeit für den Lieferanten technische Änderungen der Ware und/oder der zeit-

lichen Auslieferung verlangen. Dabei sind Auswirkungen insbesondere hinsichtlich der Mehr- und Minderkosten 
sowie der Liefertermine angemessen einvernehmlich zu regeln.  

2.6 An Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen und sonstigen Angebotsunterlagen behalten wir uns Eigentums- und 
Urheberrechte vor; sie dürfen Dritten ohne unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung nicht zugänglich gemacht 
werden. Sie sind ausschließlich für die Fertigung aufgrund unserer Bestellung zu verwenden; nach Beendigung der 
Geschäftsbeziehungen sind sie uns unaufgefordert und kostenfrei zurückzugeben. Dritten gegenüber sind sie geheim 
zu halten. 

3. Preise, Rechnungsstellung und Zahlungsbedingungen 
3.1 Sämtliche Preise verstehen sich "frei Haus" an die von uns angegebene Lieferadresse, einschließlich gesetzlicher 

Umsatzsteuer und Verpackung, wobei wir das Recht haben, die Art der Verpackung, die Wahl des Transportmittels 
und des Transportwegs sowie die Transportversicherung zu bestimmen.  

3.2 Bei Annahme verfrühter Lieferungen richtet sich die Fälligkeit nach dem vereinbarten Liefertermin. Trifft die berech-
nete Ware zu einem späteren Zeitpunkt ein, als die Rechnung, so gilt das Wareneingangsdatum als Rechnungs-
datum.  

3.3 Wegen der Ordnungsmäßigkeit der Rechnungsstellung wird auf unsere jeweils gültigen Liefervorschriften verwiesen. 
3.4 Soweit nichts anderes vereinbart ist, erfolgen Zahlungen durch Überweisung oder Scheck nach unserer Wahl ent-

weder innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungseingang unter Abzug von 3 % Skonto oder innerhalb von 30 Tagen 
nach Rechnungseingang netto; die Frist beginnt jedoch nicht vor vollständiger Leistungserfüllung durch den Liefe-
ranten.  

3.5 Rechnungen sind uns in einfacher Ausfertigung getrennt von der Ware zuzusenden. Auftragsnummer und Auftrags-
datum sind in jeder Rechnung anzugeben. Nicht ordnungsgemäß erstellte Rechnungen gelten als nicht erteilt.  

3.6 Soweit eine umsatzsteuerfreie Lieferung oder Leistung in Betracht kommt, ist der Lieferant verpflichtet, die erforder-
lichen Nachweise zu erbringen bzw. an deren Erbringung mitzuwirken. Für Lieferungen innerhalb der Europäischen 
Union hat der Lieferant seine USt-Ident.-Nr. mitzuteilen, seine Unternehmereigenschaft nachzuweisen sowie an den 
buch- und belegmäßigen Ausfuhrnachweisen mitzuwirken. 

3.7 Bei fehlerhafter Lieferung sind wir berechtigt, die Zahlung wertanteilig bis zur ordnungsgemäßen Erfüllung zurückzu-
halten. Geleistete Zahlungen bedeuten andererseits keine Anerkennung der Lieferung als vertragsgemäß. 

3.8 Der Lieferant ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung - die nicht unbillig verweigert werden darf - nicht berechtigt, 
seine Forderungen gegen uns abzutreten oder durch Dritte einziehen zu lassen. Bei Vorliegen eines verlängerten 
Eigentumsvorbehalts gilt diese Zustimmung als erteilt. 

4. Lieferzeit und Lieferverzug 
4.1 Vereinbarte Termine und Fristen sind verbindlich. Maßgebend für die Einhaltung des Liefertermins oder der Lieferfrist 

ist der Eingang der Ware bei der von uns genannten Empfangs- bzw. Verwendungsstelle. Ist nicht Lieferung "frei 
Werk" vereinbart, hat der Lieferant die Ware unter Berücksichtigung der üblichen Zeit für Verladung und Versand 
rechtzeitig bereitzustellen. 

4.2 Unsere Lieferabrufe werden spätestens verbindlich, wenn der Lieferant nicht binnen zwei Wochen seit deren Zugang 
widerspricht. 
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4.3 Erkennt der Lieferant, dass eine vereinbarte Lieferzeit aus irgendwelchen Gründen nicht eingehalten werden kann, 
so hat er uns dies unverzüglich unter Angabe der Gründe und der Dauer der Verzögerung schriftlich mitzuteilen.  

4.4 Im Falle des Lieferverzugs sind wir berechtigt, pro vollendete Woche Verzug eine Vertragsstrafe in Höhe von 1 % des 
Auftragswertes - maximal jedoch nicht mehr als 10 % - zu verlangen. Weitergehende gesetzliche Ansprüche werden 
vorbehalten. Wir sind verpflichtet, den Vorbehalt der Vertragsstrafe spätestens bei Zahlung der Rechnung zu er-
klären. 

4.5 Wenn die vereinbarte Lieferzeit nicht eingehalten wird, sind wir nach Ablauf einer von uns gesetzten angemessenen 
Nachfrist berechtigt, unbeschadet weitergehender gesetzlicher Ansprüche, vom Vertrag zurückzutreten. Hat der Lie-
ferant die Verzögerung zu vertreten, so können wir nach unserer Wahl Ersatz des uns durch die Verzögerung ent-
standenen Schadens oder, nach Ablauf der o.g. Frist, Schadensersatz statt der Leistung oder Ersatz der vergeb-
lichen Aufwendungen verlangen. 

4.6 Höhere Gewalt, Arbeitskämpfe oder sonstige unabwendbare und nicht vorhersehbare Ereignisse befreien den Liefe-
ranten nur für die Dauer der Störung und im Umfang ihrer Wirkung von den Leistungspflichten. Der Lieferant ist ver-
pflichtet, im Rahmen des Zumutbaren unverzüglich die erforderlichen Informationen zu geben und seine Verpflich-
tungen den veränderten Verhältnissen nach Treu und Glauben anzupassen. Wir sind von der Verpflichtung zur Ab-
nahme der bestellten Lieferung/Leistung ganz oder teilweise befreit und insoweit zum Rücktritt vom Vertrag berech-
tigt, wenn die Lieferung/Leistung wegen der durch solche Umstände verursachten Verzögerung bei uns - unter Be-
rücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte - nicht mehr verwertbar ist. 

4.7 Bei früherer Anlieferung als vereinbart, behalten wir uns vor, die Rücksendung auf Kosten des Lieferanten vorzu-
nehmen. Erfolgt bei vorzeitiger Lieferung keine Rücksendung, so lagert die Ware bis zur vereinbarten Lieferzeit bei 
uns auf Kosten und Gefahr des Lieferanten.  

5. Lieferung, Gefahrübergang und Verpackung 
5.1 Teillieferung akzeptieren wir nur nach ausdrücklicher Vereinbarung. Bei vereinbarten Teilsendungen ist die verblei-

bende Restmenge aufzuführen. 
5.2 Der Ware ist ein Lieferschein in einfacher Ausfertigung beizulegen, welcher neben der genauen Bezeichnung des 

Umfangs der Lieferung nach Artikel, Art und Menge usw. unsere genauen Bestelldaten enthält. Unterlässt der Liefe-
rant dies, so sind Verzögerungen in der Bearbeitung unvermeidlich, für die wir nicht einzustehen haben. 

5.3 Gefahrübergang ist bei der von uns angegebenen Lieferadresse. 
5.4 Soweit nichts anderes vereinbart ist, sind die zuliefernden Waren handelsüblich, sach- und fachgerecht zu ver-

packen. Die Verpackungsmittel müssen der Verpackungsverordnung in der jeweils gültigen Fassung entsprechen. 
5.5 Leistungsort für die gem. § 4 VerpackV bestehende Rücknahmepflicht des Lieferanten ist der Ort der Übergabe der 

Ware. 
5.6 Berechnete Verpackung ist, soweit sie wiederverwendbar ist, bei Rückgabe zum vollen berechneten Wert gutzu-

schreiben. Die Gutschrift ist stets in einfacher Ausfertigung einzureichen unter Angabe der Rechnung, mit der die 
Belastung erfolgt ist. 

6. Ursprungsnachweis 
6.1 Soweit die vom Lieferanten für uns hergestellten Waren für den Export benötigt werden, ist der Lieferant verpflichtet, 

unter Verwendung eines von uns vorgegebenen Formblattes eine schriftliche Erklärung über den zollrechtlichen Ur-
sprung der Liefergegenstände abzugeben. Diese Erklärung ist uns spätestens mit der ersten Lieferung zuzuleiten. 

6.2 Der Ursprung neu aufgenommener Liefergegenstände oder ein Ursprungswechsel ist uns unverzüglich und 
unaufgefordert anzuzeigen. Der Lieferant haftet für sämtliche Nachteile, die uns durch eine nicht ordnungsgemäße 
oder verspätete Abgabe der Lieferantenerklärung entstehen. Soweit erforderlich hat der Lieferant seine Angaben 
zum Warenursprung mittels eines von seiner Zollstelle bestätigten Auskunftsblattes nachzuweisen. 

7. Qualität und Dokumentation 
7.1 Sämtliche von dem Lieferanten gelieferten Gegenstände und alle von ihm erbrachten Leistungen müssen dem 

neuesten Stand der Technik, den Sicherheitsvorschriften, den vereinbarten technischen Daten, den einschlägigen 
rechtlichen Bestimmungen und den Vorschriften und Richtlinien von Behörden, Berufsgenossenschaften und Fach-
verbänden entsprechen. Soweit im Einzelfall Abweichungen hiervon notwendig sind, muss der Lieferant hierzu 
unsere schriftliche Zustimmung einholen. 

7.2 Für die Erstmusterprüfung wird auf die VDA-Schrift "Sicherung und Qualität von Lieferungen in der Automobilin-
dustrie – Lieferantenbewertung, Erstmusterprüfung", Band 2 hingewiesen. Unabhängig davon hat der Lieferant die 
Qualität der Liefergegenstände ständig zu überprüfen. Die Vertragspartner werden sich über die Möglichkeiten einer 
Qualitätsverbesserung gegenseitig informieren. 

7.3 Sind Art und Umfang der Prüfungen sowie die Prüfmittel und –methoden zwischen dem Lieferanten und uns nicht 
fest vereinbart, sind wir auf Verlangen des Lieferanten im Rahmen seiner Kenntnisse, Erfahrungen und Möglichkeiten 
bereit, die Prüfung mit ihm zu erörtern, um den jeweils erforderlichen Stand der Prüftechnik zu ermitteln. 
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8. Sach- und Rechtsmängel 
8.1 Hat der Lieferant Bedenken gegen die von uns gewünschte Art der Ausführung, so hat er uns dies unverzüglich 

schriftlich mitzuteilen. 
8.2 Die Lieferannahme erfolgt immer unter dem Vorbehalt einer Mengen- und Qualitätskontrolle. Eine Untersuchungsob-

liegenheit besteht nur bezüglich offenkundiger oder leicht erkennbarer Mengen- und Qualitätsabweichungen. Ab-
weichungen müssen wir, sobald sie nach den Gegebenheiten eines ordnungsgemäßen Geschäftsablaufes festge-
stellte werden, dem Lieferanten unverzüglich schriftlich anzeigen. Die Rüge gilt jedenfalls dann als rechtzeitig abge-
geben, sofern sie innerhalb einer Frist von 5 Tagen, gerechnet ab Wareneingang oder bei versteckten Mängeln ab 
Entdeckung, beim Lieferanten eingeht. 

8.3 Im Falle eines Mangels stehen uns die gesetzlichen Rechte ungekürzt zu, wobei Ort der Gewährleistung die ange-
gebene Verwendungsstelle ist. Insbesondere sind wir berechtigt, die Zahlung wertanteilig bis zur ordnungsgemäßen 
Erfüllung zurückzubehalten. Die Rückgriffsrechte nach §§ 478, 479 BGB stehen uns in entsprechender Anwendung 
auch dann gegen den Lieferanten zu, wenn dieser nur Teile für die von uns neu hergestellte Sache zugeliefert hat. 

8.4 Ist der Lieferant mit der Ersatzlieferung oder Mangelbeseitigung im Verzug, sind wir berechtigt, die Ersatzbeschaf-
fung oder Mangelbeseitigung auf Kosten des Lieferanten selbst vorzunehmen oder durch Dritte vornehmen zu 
lassen. Dasselbe gilt, wenn Eile geboten und der Lieferant nicht rechtzeitig erreichbar oder nicht in der Lage ist, die 
Mangelbeseitigung oder Ersatzbeschaffung rechtzeitig vorzunehmen. 

8.5 Die Ansprüche wegen Sach- und Rechtsmängeln verjähren in 36 Monaten ab Gefahrübergang, soweit nicht 
ausdrücklich etwas Anderes vereinbart wurde. Für Lieferteile, die während der Untersuchung des Mangels und/oder 
der Mangelbeseitigung nicht im Betrieb bleiben konnten, verlängert sich diese Verjährungsfrist bzw. eine laufende 
Garantie um die Zeit der Betriebsunterbrechung. Für ausgebesserte oder neu gelieferte Teile beginnt mit diesem 
Zeitpunkt - über die gesetzliche Hemmung hinaus - die Verjährungsfrist bzw. Garantie neu. 

9. Produkthaftung, Freistellung und Haftpflichtversicherungsschutz 
9.1 Soweit der Lieferant für einen Produktschaden verantwortlich ist, ist er verpflichtet, uns insoweit von 

Schadensersatzansprüchen Dritter auf erstes Anfordern freizustellen, wenn die Ursache in seinem Herrschafts- 
und/oder Organisationsbereich gesetzt ist und er im Außenverhältnis selbst haftet.  

9.2 Im Rahmen seiner Haftung für Schadensfälle im Sinne von Ziffer 9.1 ist der Lieferant auch verpflichtet, etwaige 
Aufwendungen gemäß §§ 683, 670 BGB sowie gemäß §§ 830, 840, 426 BGB zu erstatten, die sich aus bzw. im Zu-
sammenhang mit einer von uns durchgeführten Rückrufaktion ergeben. Über Inhalt und Umfang der durchzuführen-
den Rückrufmaßnahmen haben wir den Lieferanten - soweit möglich und zumutbar - zu unterrichten und ihm Gele-
genheit zur Stellungnahme zu geben. Unberührt bleiben sonstige gesetzliche Ansprüche.  

9.3 Der Lieferant verpflichtet sich, eine Produkthaftpflicht-Versicherung mit einer Deckungssumme von EUR 5 Mio. pro 
Personenschaden/Sachschaden - pauschal - zu unterhalten; stehen uns weitergehende Schadensersatzansprüche 
zu, bleiben diese unberührt.  

10. Konstruktionsschutz, Geheimhaltung und Schutzrechte 
10.1 Die Vertragspartner verpflichten sich, alle nicht offenkundigen, kaufmännischen und technischen Einzelheiten, die 

ihnen durch die Geschäftsbeziehung bekannt werden, als Geschäftsgeheimnis zu behandeln. 
10.2 Soweit die bestellten Teile eigener Konstruktion sind, verpflichtet sich der Lieferant, diese weder jetzt noch später 

nach anderer Seite zu liefern, noch anzubieten. Modelle, Zeichnungen, Schablonen, Muster, Layout-Unterlagen und 
dergleichen, die wir dem Lieferanten zur Ausführung eines Auftrages zur Verfügung stellen, bleiben unser Eigentum 
und sind mit Erledigung der Bestellung unter Anzeige zurückzusenden. Solche Gegenstände dürfen Unbefugten und 
Dritten nicht überlassen oder sonst zugänglich gemacht werden. Die Vervielfältigung ist nur im Rahmen der betrieb-
lichen Erfordernisse und der urheberrechtlichen Bestimmungen zulässig. Unterlieferanten sind entsprechend zu ver-
pflichten. 

10.3 Die Vertragspartner dürfen nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung mit ihrer Geschäftsverbindung werben.  
10.4 Die Vertragspartner verpflichten sich, sich unverzüglich von bekannt werdenden Verletzungsrisiken und angeblichen 

Verletzungsfällen zu unterrichten und sich Gelegenheit zu geben, entsprechenden Ansprüchen einvernehmlich ent-
gegenzuwirken.  

10.5 Der Lieferant wird auf unsere Anfrage die Benutzung von veröffentlichten und unveröffentlichten eigenen und 
lizenzierten Schutzrechten und Schutzrechtsanmeldungen an dem Liefergegenstand mitteilen. 

11. Warenkennzeichnung 
 Der Lieferant wird die Liefergegenstände in der von uns vorgeschriebenen oder gegebenenfalls vereinbarten Weise 

kennzeichnen. 
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12. Eigentumsvorbehalt und Beistellungen 
12.1 Der Lieferant behält sich das Eigentum an sämtlichen von ihm gelieferten Waren bis zur restlosen Bezahlung vor. 
12.2 Veräußern wir die gelieferte Ware bestimmungsgemäß weiter, treten wir hiermit schon jetzt die aus der Veräußerung 

entstehenden Forderungen gegen unsere Abnehmer mit allen Nebenrechten an den Lieferanten bis zur fälligen Til-
gung aller dessen Forderungen ab. Aus begründetem Anlass sind wir auf Verlangen des Lieferanten verpflichtet, die 
Abtretung den Drittkäufer bekannt zu geben und dem Lieferanten die zur Geltendmachung seiner Rechte erforder-
lichen Auskünfte zu geben und Unterlagen auszuhändigen. 

12.3 Modelle, Matrizen, Schablonen, Muster, Werkzeuge, Layoutunterlagen und sonstige Fertigungsmittel, ebenso 
vertrauliche Angaben, die dem Lieferanten von uns zur Verfügung gestellt und von ihm voll bezahlt werden, dürfen 
nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung durch uns für Lieferungen an Dritte verwendet werden. 

12.4 Im Übrigen gelten unsere für die Herstellung, Wartung und Instandhaltung, Verwendung und Aufbewahrung der 
Fertigungsmittel die entsprechenden besonderen Bedingungen. 

13. Allgemeine Bestimmungen 
13.1 Der Lieferant ist nicht berechtigt, ohne unsere vorherige Zustimmung den Auftrag an Dritte weiterzugeben. 
13.2 Stellt ein Vertragspartner seine Zahlungen ein oder wird über sein Vermögen das Insolvenzverfahren beantragt, so 

ist der andere Vertagsteil berechtigt, für den nicht erfüllten Teil vom Vertrag zurückzutreten. 
13.3 Wir werden die personenbezogenen Daten des Lieferanten entsprechend dem Bundesdatenschutzgesetz behan-

deln.  
13.4 Sofern nicht ausdrücklich etwas Anderes vereinbart wurde, ist Erfüllungsort für die Lieferverpflichtung die von uns 

gewünschte Lieferadresse bzw. Verwendungsstelle. Für alle übrigen Verpflichtungen beider Teile ist Erfüllungsort 
unsere Postanschrift. 

13.5 Gerichtsstand ist unser Geschäftssitz. 
13.6 Der Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluß des Kollisionsrechts, des einheit-

lichen UN-Kaufrechts oder sonstigen Konventionen über das Recht des Warenkaufs.  
13.7 Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen und der getroffenen weiteren Vereinbarungen unwirksam sein oder 

werden, so wird dadurch die Gültigkeit des Vertrages im Übrigen nicht berührt. Die Vertragspartner sind verpflichtet, 
die unwirksame Bestimmung durch eine ihr im wirtschaftlichen Erfolg möglichst gleichkommende Regelung zu er-
setzen. 

 
beflex electronic GmbH 
Robert-Bosch-Str. 11 

D-72636 Frickenhausen 
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